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RS OGH 1967/9/11 Bkd28/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.09.1967

Norm

DSt 1872 §2 D

Rechtssatz

Bei Vertragsverfassung oder bei Verfassung einer Urkunde erschöpft sich die Wahrung der Interessen der

unvertretenen Gegenpartei darin, daß hiebei nicht etwas unternommen oder unterlassen wird, wodurch die

Gegenseite zu Schaden kommt; darüber hinaus besteht keine weitere Verp7ichtung des Anwaltes, die Gegenseite des

eigenen Klienten als Vertragspartner zu beraten, auf Termine aufmerksam zu machen oder Auskünfte zu erteilen.
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